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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zur Anpassung gerichtsverfassungs-
rechtlicher Ausführungsbestimmungen an das Gerichts"
dolmetschergesetz und zur Änderung justizkostenrecht"
licher Regelungen

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Dolmetscher- und Ubersetzerwesen ist bislang bundesweit lan-
desrechtlich geregelt (Artikel 72 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 74
Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes), in Thüringen sind die betreffenden Be-
Stimmungen im Fünften Abschnitt des Thüringer Gesetzes zurAusfüh-
rung des Gerichtsverfassungsgesetzes (ThürAGGVG) in der Fassung
vom 12. Oktober 1993 (GVBi. S. 612) in der jeweils geltenden Fassung
enthalten. Mit dem zum 1 . Januar 2023 in Kraft tretenden Gerichtsdol-

metschergesetz (GDolmG) vom 10. Dezember 2019 (BGBI. l S. 2121
-2124-), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Juni 2021
(BGBi. l S. 2099), hat der Bundesgesetzgeber von seiner konkurrieren-

den Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 72 Abs. 1 in Verbindung mit
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes Gebrauch gemacht und das
Recht der Gerichtsdoimetscher bundesweit einheitlich geregelt. Durch
Ausübung der Bundeskompetenz tritt für den Landesgesetzgeber eine
Sperrwirkung mit der Folge ein, dass die landesrechtlichen Regelungen
zum Gerichtsdoimetscherwesen ab dem 1 . Januar 2023 nichtig sind. Hin-

sichtlich der Gebärdensprachdolmetscher hat der Bundesgesetzgeber
bewusst seine Gesetzgebungskompetenz nicht ausgeübt; bezogen auf
die Übersetzer besteht für den Bund keine Gesetzgebungskompetenz,
so dass die landesrechtiichen Regelungen im Fünften Abschnitt dös
Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes
wirksam bleiben, infolge des Inkrafttretens der bundesgesetzlichen Re-
geiung des Gerichtsdoimetscherwesens ist eine Anpassung des Fünf"
ten Abschnitts des Thüringer Gesetzes zurAusführung des GerEchtsver-
fassungsgesetzes erforderlich.

Durch Änderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung sind darüber hi"
naus redaktionelle Anpassungen des Thüringer Gesetzes zurAusfüh"

rung des Gerichtsverfassungsgesetzes notwendig. Ebenso sind weite-
re redaktionelle Anpassungen Em Thüringer Gesetz zur Ausführung des
Gerichtsverfassungsgesetzes vorzunehmen.

Als weitere Folge der Änderungen der Bestimmungen zum Dolmetscher-
und Übersetzerwesen Em Thüringer Gesetz zurAusführung des Gerichts-

verfassungsgesetzes sind ferner Anpassungen in den entsprechenden
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Gebührentatbeständen in derAniage des Thüringer Justizkostengeset-
zes vom 28. Oktober 2013 (GVBI. S. 295) in der Jeweils geltenden Fas-
sung sowie die Aufhebung der Thüringer Verordnung zur Regelung der
allgemeinen Beeidigung von Dolmetschern und der Ermächtigung von
Übersetzern vom 26. November 2009 (GVBi. S. 770) in der jeweils gel-
tenden Fassung erforderlich.

Darüber hinaus besteht Anpassungsbedarf im Thüringer JustEzkosten-
gesetz infolge des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Be-
ireuungsrechts vom 4. Mai 2021 (BGBI. l S. 882). Nach § 21 Abs. 2 des
Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBI. l
S. 882 "917-) in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung haben eh-
renamtliche Betreuer ab 1. Januar 2023 zur Feststellung ihrer persönli-

chen EEgnung und Zuverlässigkeit der Betreuungsbehörde ein Führungs-
Zeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes und eine
Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis nach § 882b der ZE-
vilprozessordnung vorzulegen. Während die Einholung des Führungs-

Zeugnisses für ehrenamtllche Betreuer künftig aufgrund der Änderung
der Vorbemerkung 1.1.3 des Kostenverzeichnisses zum Justizverwai-
tungskostengesetz durch Artikel 15 Abs. 13 des Gesetzes zur Reform
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts gebührenfrei gestelit ist,
sieht das Thüringer Justizkostengesetz hinsichtlich der für die Einsicht
in das Schuldnerverzeichnis zu erhebenden Gebühr nach Nummer 2.3

derAniage des Thüringer JustEzkostengesetzes bislang keinen entspre-
chenden Ausnahmetatbestand vor. Es empfiehlt sich die Ergänzung ei-
ner Regelung zur Gebührenfreiheit im Gleichiauf zu der Rechtsiage
beim Führungszeugnis, die den Zugang zur Übernahme einer ehren-
amtlichen Betreuung für die interessierten Personen ohne zusätzliche
Verwaitu n gs kosten ermöglicht.

B.Lösung

Erlass eines Mantelgesetzes, mit dem aus Gründen der Rechtskiarheit
die landesrechtiichen Regelungen für das Gerichtsdolmetscherwesen im
Fünften Abschnitt des Thüringer Gesetzes zurAusführung des Gerichts-
verfassungsgesetzes aufgehoben und die Regelungen für Doimetscher
fürstaatsanwaltschaftliche und notarielle Zwecke, Gebärdensprachdoi-
metscher und Übersetzer angepasst werden. Zur Vermeidung einer un-

terschiedlichen Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzungen für die Be-
eidigung der Gerichtsdolmetscher nach dem Bundesgesetz einerseits
und der Beeidigung für Dolmetscher für staatsanwaltschaftliche und no-
tarieiie Zwecke, Gebardensprachdolmetscher und der Ermächtigung für
Übersetzer nach Landesrecht andererseits werden für aileBeeidigungs-

und Ermächtigungsverfahren die gleichen Vorgaben geschaffen. Die
landesrechtlichen Regelungen werden daher an das Bundesrecht an-
gepasst, wodurch zugleich für das Doimetscher- und UbersetzenA/esen

insgesamt umfassende, einheitliche Standards geschaffen werden, die
derQuaiitätssicherung gerichtlicher Verfahren dienen.

§ 4 ThürAGGVG wird redaktione!! an die Änderungen der Bundesrechts-
anwaltsordnung angepasst. Darüber hinaus erfolgen redaktionelle An"
Fassungen des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsver-

fassungsgesetzes,

Durch die eingeführte Befristung der allgemeinen Beeidigung und Er-
mächtigung ist nach Ablauf der Frist ein Antrag auf Verlängerung erfor-
derlich, wenn die aiigemeine Beeidigung und Ermächtigung weiterhin be-
stehen bleiben soll. Für das Verfahren der Verlängerung wird eine neue
Gebühr in der Anlage des Thüringer Justizkostengesetzes eingeführt.
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Die Thüringer Verordnung zur Regelung der allgemeinen BeeidEgung von
Doimetschern und der Ermächtigung von Übersetzern wird aufgehoben.

Außerdem wird durch die Ergänzung der Anmerkung zu Nummer 2.3
der Anlage des Thüringer Justizkostengesetzes geregelt, dass hinsicht-
lich der zur Feststellung der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit
des ehrenamtlichen Betreuers nach § 21 Abs. 2 BtOG erforderlichen
Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis keine Gebühr erhoben wird.

C. Alternativen

Da das Gerichtsdoimetschergesetz keine Regelungen zu Dolmetschern
für staatsanwaitliche und notaneile Zwecke, Gebärdensprachdolmet"

schern und Übersetzern enthält, könnten die im Thüringer Gesetz zur
Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes bestehenden Bestimmun-
gen grundsätzlich insoweit unverändert fortbestehen. Ohne die im Lan-

desrecht beabsichtigten Anpassungen für die genannten Sprachmittler
an die bundesrechtlich normierten Anforderungen für Genchtsdolmet-
scher wären die Zugangsvoraussetzungen uneinheitllch geregelt Da die
als Sprachmittler Tätigen in der Regel sowohl Aufgaben als Dolmetscher
als auch als Übersetzer wahrnehmen, müssten sie künftig unterschied-
liche Zugangsvoraussetzungen zur Ausübung vergleichbarer Berufsbil-

der erfülien. Dies soll vermieden werden. Für vergleichbare Berufsbii-
dersoilen einheitiiche Qualitätsstandards gelten.

Um das Regelungsbedürfnis zu erreichen, besteht zu der Normierung
der Gebührenfreiheit der für die Übernahme einer ehrenamtlichen Be-
treuung nach § 21 Abs. 2 BtOG erforderlichen Auskunft aus dem Schuld-
nerverzeichnis keine Alternative.

D. Kosten

Es wird ein erhöhter Erfüilungsaufwand für die Verwaltung zu erwarten
sein, da die ab dem 1. Januar 2023 erteilten allgemeinen Beeidigungen
der Dolmetscher für staatsanwaltliche und notarielle Zwecke, die aii"
gemeinen BeeidEgungen der Gebärdensprachdolmetscher und die Er-
mächtigungen der Übersetzer, genau wie die allgemeinen Beeidigun-
gen der Gerichtsdolmetscher nach dem Gerichtsdoimetschergesetz, auf
fünf Jahre befristet sind und somit jeweils nach Ablauf der Frist auf ent-
sprechenden Antrag die Voraussetzungen einer Verlängerung zu prü-
fen sein werden. Der dargestellte Verwaltungsaufwand wird mit vorhan-
denen Mitteln und Personal im Rahmen der verfügbaren P[an-/Stei!en
zu bewältigen sein und durch die neu eingeführte Gebühr für die Ver-
iangerung der allgemeinen Beeidigung und Ennächtigung kompensiert.

Für die ab dem 1. Januar 2023 allgemein beeidigten Dolmetscher für
staatsanwaltiiche und notarieile Zwecke, aligemein beeidigten Gebär-
densprachdolmetscher und ermächtigten Übersetzer entstehen Mehr-
aulwendungen im Fall der Verlängerung der Beeidigung oder Ermäch-
tigung. Hierfür entsteht jeweils eine Gebühr in Höhe von 40 Euro.

Ab dem Jahr 2028 ist mit geringfügigen Mehreinnahmen im Landeshaus-
halt durch Gebühren zu rechnen - geschätzt circa 800 Euro pro Jahr.

Hinsichtlich des beabsichtigten gebührenfreien Abrufs einerAuskunft aus
dem Schuldnerverzeichnis zur Ausübung einer ehrenamtlichen Betreu-

ung entgehen dem Land keine bislang gezogenen Einnahmen, da ak-
tuell mangels einer Pflicht zur Vorlage eines Auszugs aus dem Schuld-

nen/erzeichnis insoweit keine Einnahmen generiert werden. Während
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nach der aktuellen Rechtslage, das heißt nach § 1897 Abs. 7 Satz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Betreuungsbehörde Berufsbetreuerauf-
fordern soll, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuld-

nerverzeichnis vorzulegen, ist eine vergleichbare Regelung für ehren-
amtliche Betreuer bislang nicht vorgesehen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucher-
schütz.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 25. Oktober 2022

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen

Entwurf des

"Thüringer Gesetzes zur Anpassung gerichtsverfassungsrecht"

licher Ausführungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetscher-
gesetz und Zw Änderung justizkostenrechtiicher Regelungen"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen
am 9./10./11. November 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz zur Anpassung gerichtsverfassungsrechtlicherAusführungsbestimmungen
an das Gerichtsdolmetschergesetz und zur Änderung justizkostenrechtlicher Regelungen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung

des Gerichts ve rfas s ungsgesetzes1)

Das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Gerichtsver-
fassungsgesetzes in der Fassung vom 12. Oktober 1993
(GVBl. S. 612), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Ok-
tober2019(GVBl. S. 382), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 werden der Klammerzusatz "(§ 40 Abs. 3 des
Gerichtsverfassungsgesetzes)" durch den Klammer"

zusatz "(§ 40 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes
-GVG-)" und die Verweisung "§§ 32 bis 35 des Gerichts-
verfassungsgesetzes" durch die Verweisung "§§ 32 bis
35 GVG" ersetzt.

2. § 4 wird wie foSgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 wird nach dem Wort "Bun-
desrechtsanwaltsordnung" der Klammerzusatz
"(BRAO)" eingefügt.

b) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 59bAbs. 2 Nr. 6c
der Bundesrechtsanwaltsordnung" durch die Ver-
Weisung "§ 59a Abs. 2 Nr. 6 Buchst, c BRAO" er-

setzt.

3. In § 10 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Beam-

ten" das Komma gestrichen und die Worte "Angestell-
ten und Arbeiter" durch die Worte "und Tarifbeschäf-
tigten" ersetzt.

4. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe "10 000 Deutsche Mark
oder" gestrichen.

5. In § 13 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 155 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes" durch die Verweisung
"§155 GVG" ersetzt.

6. In § 14 Abs, 1 wird die VemeEsung "§ 74c Abs. 1 Satz 1
des Gerichtsverfassungsgesetzes" durch die Verwei-

sung "§ 74cAbs. 1 Satz 1 GVG" ersetzt.

7. Der Fünfte Abschnitt erhält folgende Fassung:

"Fünfter Abschnitt
Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher und

Übersetzer

1) Nummer 7 dient der Umsetzung der Richtiinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom 30.9.3005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008,
S. 28; L 33 vom 3,2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95
vom 9.4.2016, S. 20), zuletzt geändert durch den Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 (ABI. L 444 vom 10.12.2021, S. 16), so-
wie der Richtiinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstieistungen im
Binnenmarkt (ABI. L 376 vom 27,12.2006, S. 36)
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§15
Beeidigung und Ermächtjgung

(1) Zur Sprachenübertragung für gerichtiiche, staats-
anwaltliche und notarielie Zwecke werden in Thüringen
1. Dolmetscher allgemein beeidigt im Sinne des § 1 89

Abs. 2 GVG und
2. Übersetzer emnächtigt im Sinne des § 142 Abs. 3

Satz 1 derZivilprozessordnung.
Die Tätigkeit der Dolmetscher umfasst die mündliche,
die der Übersetzer die schriftliche Übertragung einer
Sprache. Zur Übertragung zwischen mündlicher Spra-
ehe und Gebärdensprache werden Gebärdensprach-
dolmetscher allgemein beeidigt.

(2) Die allgemeine Beeidigung der Dolmetscher für
gerichtliche Zwecke erfolgt nach dem Genchtsdol-
metschergesetz (GDolmG) vom 10. Dezember 2019
(BGB1. l S. 2121 -2124-) in der jeweils geitenden Fas-
sung.

(3) Auf die allgemeine Beeidigung der Dolmetscher für
staatsanwaltiiche und notarieile Zwecke, die allgemei-
ne Beeidigung der Gebärdensprachdolmetscher sowie
die Ermächtigung der Übersetzer finden die §§ 3 bis 5
und 7 bis 10 GDolmG entsprechende Anwendung. An
die Stelle der Dolmetscherprüfung und der Prüfung für
den Doimetscherberuf tritt die entsprechende Prüfung
für Gebärdensprachdoimetscher sowie für Übersetzer.

(4) Vor dem 1. Januar 2023 in Thüringen erfolgte all-
gemeine Beeidigungen zum Dolmetscher für staats-
anwaltliche und notarielle Zwecke, ailgemeine Beei-
digungen zum Gebärdensprachdolmetscher sowie
ErmächtEgungen zum Übersetzer gelten fort. Sie en-
den mit der erneuten BeeEdigung oder Ermächtigung
nach den Vorgaben dieses Gesetzes in der ab dem
1. Januar 2023 geltenden Fassung.

(5) Das Thüringer Berufsqualifikationsfeststeiiungsge-
setz vom 16. April 2014 (GVBl. S. 139) in der jeweils
geitenden Fassung findet keine Anwendung.

§16
Zuständigkeit

(1) Zuständig ist
1, für die allgemeine Beeidigung der Doimetscher für

gerichtliche Zwecke nach § 15Abs. 2 in Abweichung
von § 2 Abs. 1 GDolmG aufgrund des § 2 Abs. 2
Satz 1 GDolmG,

2. für die allgemeine Beeidigung und die Ennächti-,
gung nach § 15 Abs. 3

der Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk der
Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher oder Über-
setzer seinen Wohnsitz hat. Hat der Antragstelier kei"
nen Wohnsitz in Thüringen, ist für die allgemeine Be"
eidigung und die Ermächtigung der Präsident des
Landgerichts Erfurt zuständig. Bei einer Veriegung
des Wohnsitzes bleibt der Präsident des Landgerichts
zuständig, der die allgemeine Beeidigung oder die Er-
mächtigung vorgenommen hat. Der in den Sätzen 1
und 2 genannte Präsident ist zuständige Stelie im Sin-
ne des § 9 GDo!mG.
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(2) Verfahren nach diesem Abschnitt können überei-
ne einheitliche Steile im Sinne des Thüringer ES-Er-
richtungsgesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBi. S. 592
-596-) in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt
werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren
über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e
des Thüringer Verwaitungsverfahrensgesetzes in der
Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBI. S. 685) in der
jeweiis geltenden Fassung.

§17
Bezeichnung

Nach der ailgemeinen BeeEdigung oder der Ermächti-
gung kann in den Fäilen des § 15 Abs. 3
1. der Dolmetscher die Bezeichnung "ailgemein be-

eidigter Dolmetscher für die Staatsanwaltschaften
und Notare für ... (Angabe der Sprache oder der

Sprachen, für die die Beeidigung erfolgt ist)" füh-
ren,

2. der Gebärdensprachdolmetscher die Bezeichnung
"aligemein beeidigter Doimetscher für die Gerich-
te, Staatsanwaltschaften und Notare für die Gebär-
densprache" führen und

3. der Übersetzer die Bezeichnung "ermächtigter
Übersetzer für die Gerichte, Staatsanwaitschaften
und Notare für ... (Angabe der Sprache oder der

Sprachen, fürdie die Ermächtigung erfolgt ist)" füh-
ren.

EEne von Satz 1 abweichende Bezeichnung istmitAus-
nähme der das Geschiecht konkretisierenden Bezeich-
nung nicht zulässig.

§18
Bestätigung der Übersetzung, Pflichten der

Übersetzer

(-1) Die Richtigkeit und Vollständigkeit von schriftlichen
Sprachenübertragungen ist durch den Übersetzer zu
bestätigen. Die Bestätigung ist auf die Übersetzung zu
setzen. Der Bestätigungsvermerk lautet:

"Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Über-
setzung aus der ... (Angabe der Sprache) wird be-
scheinigt."

Soweit notwendig, ist der Bestätigungsvermerk um An-
gaben nach Absatz 2 zu ergänzen. Dem Bestätigungs-

vermerk sind der Ort und das Datum der Bestätigung,
die Unterschrift des Übersetzers sowie dessen Bezeich-
nung nach § 17 Satz 1 Nr. 3 anzufügen.

(2) In dem Bestätigungsvermerk ist zusätziich kennt-
Isch zu machen, wenn das übersetzte Dokument kein

Original ist oder nur ein Teil des Dokuments übersetzt
wurde. Auf Auffälligkeiten des übersetzten Dokuments,
insbesondere unleserliche Worte. Änderungen oder

Auslassungen, Ist in dem Bestätigungsvermerkzusätz-

lich hinzuweisen, sofern sich dies nicht aus der Über"

setzung ergibt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine
zur Prüfung der Richtigkeit und VoliständEgkeit vorge-
legte Übersetzung eines anderen Übersetzers als rich-
tig und vollständig bestätigt wird.



Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode Drucksache 7/6557

(4) Übersetzer sind verpflichtet, die ihnen anvertrauten
Schriftstücke sorgsam aufzubewahren und dafür Sor-
ge zu tragen, dass Unbefugte von ihrem Inhalt keine
Kenntnis erlangen können.

§19
Verzeichnis

Bei jedem Landgericht ist Je ein elektronisches Ver"
zeichnis der allgemein beeidigten Doimetscher, der all-
gemein beeidigten Gebärdensprachdolmetscher und
der ermächtigten Übersetzer zu führen.

§20
Vorübergehende Dienstleistungen

(1) Dolmetscher, Gebardensprachdolmetscher und
Übersetzer, die in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder in der Schweiz zur Ausübung einer in § 15 Abs. 1
genannten oder vergleichbaren Tätigkeit rechtmäßig
niedergelassen sind und diese Tätigkeit in Thüringen
vorübergehend und gelegentlich ausüben wollen, wer"
den auf deren Antrag in das Verzeichnis nach § 1 9 ein"
getragen. § 9 GDolmG gilt entsprechend. Sind weder
die Tätigkeit noch die Ausbildung für diese Tätigkeit in
dem in Satz 1 genannten Niederiassungsstaat regle-
mentiert, gelten die Sätze 1 und 2 nur, wenn der An-
tragsteller die Tätigkeit in einem oder mehreren der in
Satz 1 genannten Staaten während der vorangegan-
genen zehn Jahre mindestens ein Jahr ausgeübt hat.

(2) Die Eintragung erfolgt unter Nennung der Bestel-
lungs- oder Anerkennungsbehörde des Niederias-
sungsstaates mit der Bezeichnung, die in der Sprache
des Niederlassungsstaates für die Tätigkeit besteht,
sowie unter Hinweis darauf, dass der Dolmetscher,

der Gebärdensprachdolmetscher oder der Übersetzer
in Thüringen nicht aiigemein beeidigt oder ermächtigt
ist. Dolmetscher" oder Ubersetzerieistungen dürfen nur
unter der nach Satz 1 eingetragenen Bezeichnung er"
bracht werden.

(3) Die Eintragung wird für die Dauer von zwölf Mo-
naten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Eintragung in
das Verzeichnis nach § 19, vorgenommen. Nach Ab-

lauf der Frist wird der Eintrag gelöscht, sofern bis zum
Zeitpunkt des Fristablaufs kein neuer Antrag bei dem
nach Absatz 4 zuständigen Landgericht eingegangen
ist. Der Eintrag kann vor Abiauf der Frist nach Satz 1
auf Antrag der eingetragenen Person gelöscht wer-
den. Außerdem kann der Eintrag von Amts wegen ge-

löscht werden, wenn

1. die eingetragene Person verstorben ist,

2. die eingetragene Person im Niederlassungsstaat
nicht mehr rechtmäßig niedergelassen ist,

3. der eingetragenen Person die Ausübung der Tätig"
keit im Niederlassungsstaat untersagt ist,

4, die eingetragene Person wiederholt mangeihaft
übertragen hat oder

5. die eingetragene Person ihre Leistungen unter einer
irreführenden Bezeichnung erbracht hat, die eine
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Verwechsiung mit einer Bezeichnung nach § 17 er"
möglicht.

•(4) Zuständig für das Verfahren nach den Absätzen 1
bis 3 ist der nach § 16 Abs. 1 zuständige Präsident
des Landgerichts.

§21
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. sich entgegen § 17 als allgemein beeidigter Dolmet"

scher für die Staatsanwaltschaften und Notare, ais
allgemein beeidsgter Gebärdensprachdolmetscher
oder als ermächtigter Übersetzer für eine Spra-
ehe bezeichnet, ohne dazu berechtigt zu sein, oder

2. eine Bezeichnung führt, die den in Nummer 1 ge-
regelten Bezeichnungen zum Verwechseln ähnlich
ist.

(2) Die OrdnungswidrigkeEt kann mit einer Geldbuße
bis zu dreitausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige VerwaltungsbehÖrde Em Sinne des
§ 36 Abs 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Staatsanwaltschaft im Bezirk des jewei"
ligen Landgerichts."

8. Der bisherige § 25 wird § 22 und in Absatz 3 Satz 2
wird die Verweisung "Thüringer Archivgesetzes vom
23. April 1992 (GVBI. S. 139) in der jeweils geltenden
Fassung" durch die Verweisung "Thüringer ArchEvge-
setzesvom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 308) in der Jeweils
geltenden Fassung" ersetzt.

9. Der bisherige § 26 wird § 23.

10. Der bisherige § 27 wird aufgehoben.

11. Der bisherige § 28 wird § 24.

12. Der bisherige § 29 wird § 25 und die Worte "in männli-
eher und weiblicher Form" werden durch die Worte "für
alle GeschSechter" ersetzt.

13. Der bisherige § 30 wird § 26.

14. Die inhaltsübersicht wird den vorstehenden Anderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Justizkostengesetzes

Die Anlage des Thüringer Justizkostengesetzes vom
28. Oktober 2013 (GVBi. S. 295). das durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBi. S. 226) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 der Anmerkung nach Nummer 2.3 wird nach
dem Wort "Seibstauskunft" die Angabe "oder wenn die
Einsicht zurAusübung einer ehrenamtlichen Betreuung
(§ tQAbs. 1, § 21 des Betreuungsorganisationsgeset-
zes vom 4. Mai 2021 [BGBI. ! S. 882 -917-3 in der je-
weils geltenden Fassung) benötigt wird" eingefügt.
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2. In Spalte 2 der Nummer 4.1, in der Anmerkung nach
Nummer4.1, En Spaite 2 der Nummer4.2 und in Satz 2
der Anmerkung nach Nummer 4.2 werden jeweils nach
dem Wort "Dolmetscher" die Worte "oder Gebärden-
sprachdolmetscher" eingefügt.

3. in Spalte 2 der Nummer4.3 wird die Angabe "§ 22a des
Thüringer Gesetzes zurAusführung des Gerichtsverfas"
sungsgesetzes bezeichneten Dolmetscher und Uberset-

zer in das Dolmetschen/erzeichnis zur gelegentlichen
oder vorübergehenden Berufsausübung" durch die An-
gäbe "§ 20 des Thüringer Gesetzes zu r Ausführung des
Gerichtsverfassungsgesetzes (ThürAGGVG) bezeich-
neten Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher und
Übersetzer in das Verzeichnis nach § 19 ThürAGGVG
zur vorübergehenden und gelegentiichen Ausübung der
Tätigkeit" ersetzt.

4. Nach Nummer 4.3 wird folgende Nummer 4.4 einge-

fügt:

"4.4 Verfahren über einen Antrag auf Veriän-

gerung der aiigemeinen Beeidigung als
Dolmetscher oder Gebärdensprachdol-
metscher oder der Ermächtigung als Uber-
setzer für eine oder mehrere Fremd" oder

Gebardensprachen 40

Anmerkung:

Die Anmerkung zu Nummer 4.1 gilt ent-

sprechend."

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1.Januar 2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt
die Thüringer Verordnung zur Regelung der allgemeinen
Beeidigung von Dolmetschern und der Ermächtigung von
Übersetzern vom 26. November 2009 (GVBI. S. 770), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 2014
(GVBI. S. 725), außer Kraft.

11
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Begründung

A. Allgemeines

Das am 1. Januar 2023 in Kraft tretende Gerichtsdoimetschergesetz
(GDo!mG)vom 10. Dezember 2019 (BGB). l S. 2121 -2124-), geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. l S. 2099), macht
eine Anpassung des Fünften Abschnitts des Thüringer Gesetzes zurAus-
führung des Gerichtsverfassungsgesebes (ThürAGGVG) in der Fassung
vom 12. Oktober 1993 (GVBI. S. 612) in der jeweils geltenden Fassung
erforderlich. Durch das Genchtsdoimetschergesetz wird das Recht der
Gerichtsdolmetscher bundesweit vereinheitiicht. Die bisher Em Thüringer
Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes dazu enthal-
tenen Regelungen werden dadurch obsolet. Die landesrechtlichen Re-

gelungen für Gebärdensprachdolmetscher und Übersetzer bleiben zwar
wirksam, weichen aber nunmehr inhaltlich von denjenigen für Gerichts-
dolmetscher ab. Zur Vermeidung einer unterschiedlichen Ausgestaitung
der Zugangsvoraussetzungen für die allgemeine Beeidigung der Ge-
richtsdolmetscher nach dem Bundesgesetz einerseits und die allgemei-

ne Beeidigung der Dolmetscher für Staatsanwaltschaft! i ehe und notariei-
!e Zwecke und der Gebärdensprachdoimetscher und die Ermächtigung
der Übersetzer nach Landesrecht andererseits sowie zurAngleichung

des Verfahrens der allgemeinen Beeidigung und Ermachtigung wer-
den die iandesrechtiichen Regelungen an das Bundesrecht angepasst.

Darüber hinaus werden weitere redaktionelle Anpassungen im Thürin-
ger Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes geregelt.

Durch die Änderungen sind gebührenrechtiiche Anpassungen im Thü-
ringer Justizkostengesetz vom 28. Oktober 2013 (GVBI. S. 295) in der
jeweils geltenden Fassung erforderlich. Weiterhin wird für die nach § 21
des BetreuungsorganEsationsgesetzes (BtOG) vom 4. Mai 2021 (BGBI.
i S. 882 -917-) in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung vorzule-
gende Auskunft aus dem zentralen Schuidnerverzeichnis nach § 882b
der Zivilprozessordnung im Thüringer Justizkostengesetz eine Gebüh-
renfreiheit geregelt.

Die iandesrechtiich bisher im Verordnungswege geregelten Bestimmun-
gen zu Verfahrensformaiitaten bei der allgemeinen Beeidigung und Er-
mächtigung und der [nternetveröffentlichung des Verzeichnisses der
allgemein beeidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer sind
aufgrund der Regelungen im Gerichtsdolmetschergesetz und dem Ver-
weis auf dessen Bestimmungen im Landesrecht nicht mehr erforderlich
und daher aufzuheben.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Es handelt sich um rein redaktionelle Anpassungen der Verweisungen,
mit denen die amtiiche Abkürzung des Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG) berücksichtigt wird,
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Zu Nummer 2:

Zu Buchstabe a:

Mit Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes zur ModernisEerung des notariellen
Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juni
2021 (BGBI. l S. 2154, 2022 l S. 666) wurde für die Bundesrechtsan-
waltsordnung die bereits umgangssprachlich verwendete Abkürzung
"BRAO" amtlich geregelt. Als Folgeänderung ist aufgrund der in § 4
Abs. 4 ThürAGGVG enthaltenen Verweisung die amtliche Abkürzung in
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ThürAGGVG redaktionell zu ergänzen.

Zu Buchstabe b:

Durch Artikel 1 Nr. 24 des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts
deranwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgeseltschaften
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberaten-

den Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBI. l S. 2363, 2022 l S. 666) ändert sich
die Nummerierung des bisherigen § 59b BRAO ab 1. August 2022; die
Regelungen sind ab diesem Zeitpunkt in § 59a BRAO enthalten. Die Ver-
Weisung in § 4 Abs. 4 ThürAGGVG ist daher redaktioneii anzupassen.

Zu Nummer 3;

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anpassung, mit der die mitt-
lerweiie gebräuchliche Bezeichnung der TarifbeschaftEgten berücksich-
tigtwird.

Zu Nummer 4:

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anpassung, mit der die Be-

tragsangabe in der Wahrung Deutsche Mark gestrichen wird.

Zu den Nummern 5 und 6:

Es handelt sich um rein redaktionelle Anpassungen derVerweisungen,
mit denen die amtliche Abkürzung des Gerichtsverfassungsgesetzes
berücksichtigt wird.

Zu Nummer 7:

Zur Überschrift des Fünften Abschnitts:

Die Überschrift des Fünften Abschnitts wird um die Gebärdensprach-
dolmetscher erweitert.

Zu §15:

In Absatz 1 wird der Anwendungsbereich der Regelungen des Fünften
Abschnitts für die allgemeine Beeidigung von Doimetschern für staats-
anwaitliche und notarielle Zwecke sowie Gebärdensprachdolmetschern
und die Ermächtigung von Übersetzern festgelegt. Zugleich wird derj'e-

weilige Tätigkeitsbereich der Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscher
und Übersetzer definiert. Weitergehende Regelungen für deren Tätigkeit,
etwa für den behördlichen oder privaten Bereich, trifft das Thüringer Ge-
setz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht.

Die Befugnis des Gerichts, der Staatsanwaltschaft oder des Notars, nach
§ 189 Abs. 1 GVG eine andere geeignete Person als Dolmetscher, Ge-
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bärdensprachdolmetscheroder Übersetzer heranzuziehen und im Ein-

zeifall zu beeiden, wird nicht berührt.

Durch Absatz 2 wird klargestellt, dass die allgemeine BeeEdigung der
Dolmetscher für gerichtliche Zwecke nach den bundesrechtlichen Vor-
gaben erfolgt. Aiie An tragserforde misse, Rechte und Pflichten ergeben
sich künftig aus dem Gerichtsdoimetschergesetz.

In Absatz 3 werden für die allgemeine Beeidigung der Doimetscher für
staatsanwaltliche und notarielle Zwecke, die allgemeine Beeidigung
der Gebärdensprachdolmetscher sowie die Ermächtigung der Uberset-
zer die Bestimmungen des Gerichtsdolmetschergesetzes für entspre-
chend anwendbar erklärt. Dies sind namentlich die Regelungen über
die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen nach § 3 GDolmG,
den alternativen Befähigungsnachweis nach § 4 Abs. 1 und 2 GDolmG,
die Gleichwertigkeitsanerkennung nach § 4 Abs. 3 GDolmG, die Beei-
digung nach § 5 GDolmG, die Befristung nach § 7 GDolmG, den Ver-
[ust und die Rückgabe der Beeidigungsurkunde nach § 8 GDolmG, die
Datenverarbeitung nach § 9 GDolmG sowie dieAnzeigepflichten nach
§ 10 GDoimG. An die Stelle der Dolmetscherprüfung und der Prüfung
fürden Dolmetscherberuf tritt die entsprechende Prüfung für Gebärden-
sprachdolmetscher sowie für Übersetzer. An die Stelle der Beeidigung
tritt für die Übersetzer die Ermächtigung.

Durch die Erklärung derAnwendbarkeit der vorgenannten Bestimmun-
gen des Gerichtsdolmetschergesetzes soll sichergestellt werden, dass
ab dem Zeitpunkt des inkrafttretens dieses Gesetzes gleichlautende Zu-
gangsvoraussetzungen an alle Doimetscher und Übersetzer gestellt wer-
den. Eine weitgehende Anglejchung soil die Beeidigungs- und Ermäch-
tigungsverfahren vereinfachen, Rechtsklarheit schaffen und einheitliche
Qualitätsstandards gewährleisten. Viele allgemein beeidigte Dolmetscher
sind zugleich ermächtigte Übersetzer. Daher gilt es zu vermeiden, dass
durch unterschiedliche fachliche Zugangsvoraussetzungen und Verfah-
rensvorschriften sowohl die beeidigenden Stellen als auch die Antrag-
steiler mit einem unnötigen Mehraufwand belastet werden.

Die bisher in Thüringen geltenden Vorschriften fürSprachmittlergewähr-
leisten bereits einen relativ hohen Qualitätsstandard. sodass im Interes-
se der Bestandsschutzgewährung die vordem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes vorgenommenen allgemeinen Beeidigungen zum Doimetscher

für staatsanwaitliche und notarielie Zwecke, allgemeinen Beeidigungen
zum Gebärdensprachdolmetscher sowie Ermächtigungen zum Uberset-
zer fortgeiten. Dem folgend enden nach Absatz 4 die genannten Beeidi-

gungen und Ermächtigungen nur mit der erneuten Beeidigung oder Er-

mächtigung nach den Vorgaben dieses Gesetzes.

Zu § 16:

In Absatz 1 ist zunächst die Zustandigkeit für die allgemeine Beeidigung
und die Ermächtigung nach § 15 Abs. 3 ThürAGGVG geregeit. Zustän-
dig ist der Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk derAntragstel-
ier seinen Wohnsitz hat. In Ermangelung eines Wohnsitzes in Thüringen
wird der Präsident des Landgerichts Erfurt ais zuständiges Landgericht
bestimmt Die Zuständigkeit des Präsidenten des Landgerichts, der die
aiigemeine Beeidigung oder Ermächtigung vorgenommen hat, bleibt
auch im Fall eines Wohnsitzwechseis bestehen.

Die Gesetzgebungskompetenz des Landes zur Regelung der Zustän-
digkeit für die allgemeine Beeidigung der Gerichfsdolmetscher beruht
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auf § 2 Abs. 2 GDolmG in Verbindung mit Artikel 80 Abs. 4 des Grund"
gesetzes und im Übrigen auf den Artikeln 72 und 74 des Grundgeset-
zes. Nach § 2 Abs. 1 GDolmG ist für die allgemeine BeeEdigung der Ge-
richtsdolmetscher das Oberiandesgericht zuständig, in dessen Bezirk der
Dolmetscher seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eEnes solchen sei-
ne berufliche Niederlassung hat, im Übrigen das Kammergericht Berlin.
Durch § 2 Abs. 2 GDolmG werden die Landesregierungen ermächtigt,
die Zuständigkeit nach § 2 Abs. 1 GDoimG durch Rechtsverordnung ab-
weichend zu regeln, wobei sie die Ermächtigung auf die Landesjustiz"
Verwaltung übertragen können. Hierdurch soii insbesondere ermöglicht
werden, die Zuständigkeit für die allgemeine Beeidigung auf die Land-
gerichte zu übertragen (vergieiche Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 2
GDolmG, Bundestagsdrucksache 19/27654, S. 122).

Die Ermächtigung für eine Regelung durch Gesetz an Steile einer Ver-
Ordnung ergibt sich aus Artikel 80 Abs. 4 des Grundgesetzes. Danach
sind die Landesregierungen, soweit sie durch Bundesgesetz oder auf-
grund von Bundesgesetzen ermächtigt werden, Rechts Verordnungen zu

erlassen, zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt. Zur Schaffung
einer einheitlichen Rechtsgrundlage für die Zuständigkeit der allgemei-
nen Beeidigung und der Ermächtigung ist es sachgerecht, auch die Zu-
ständigkeit für die ailgemeine BeeEdigung der Gerichtsdolmetscher im
Thüringer Gesetz zurAusführung des Gerichtsverfassungsgesetzes zu
regeln und insoweit von der Ermächtigung des Artikels 80 Abs. 4 des
Grundgesetzes Gebrauch zu machen.

In Thüringen sind nach bisheriger Rechtslage die Präsidenten der Land-
gerichte für die allgemeine Beeidigung und ErmächtEgung zuständig. Um
die vorhandenen Verwaltungsstrukturen und Fachkenntnisse weiter nut-

zen zu können, soll diese Zuständigkeit zukünftig beibehalten werden.
Ferner wird den Dolmetschern, Gebärdensprachdolmetschern und Uber-
setzern eine wohnortnahe Bearbeitung IhrerAnträge ermöglicht Hat der
Antragsteller keinen Wohnsitz in Thüringen, verbleibt es wie bisher bei
der ZuständigkeEt des Präsidenten des Landgerichts Erfurt. Damit istAr-
tikel 14 Nr. 1 der RichtiEnie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) in der jeweils geltenden
Fassung Rechnung getragen.

Bei einer Verlegung des Wohnsitzes bleibt, beispielsweise für den Wi-
derrufderÜbersetzerermächtigung, der Präsident des Landgerichts zu-

ständig, der die Ermächtigung erteilt hat.

Absatz 2 dient im Anwendungsbereich der Richtiinie 2006/123/EG der
Umsetzung der verfahrensrechtlichen Anforderungen an den "einheitli-

chen Ansprechpartner" im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 2006/123/
EG und weiterer verfahrensrechtlicher Anforderungen, etwa der Gewähr-
leistung einer elektronischen Verfahrensabwicklung. Die Verfahrensab-

wicklung über die einheitliche Steile selbst stellt lediglich ein Angebot dar.
DerAntragsteller, Anzeigepflichtige oder Informationsberechtigte kann
frei entscheiden, ob und wie weit er die Hilfe der einheitlichen Stelle in
Anspruch nehmen will. Die einheitliche Stelle hat die Funktion eines un-
terstützenden Verfahrensmittlers zwischen dem Bürger beziehungswei"
se Unternehmen und den jeweils zuständigen Behörden, ihre Hauptauf"
gäbe besteht zunächst darin, eine Orientierung über alle einschiägigen
Vorschriften und erforderlichen Verfahren und die jeweils zuständigen
Behörden zu geben. Die einheitliche Steiie führt in ihrer Funktion als Ver-
fahrensmittler die Verwaltungsverfahren nicht selbst durch. Die beste-
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henden Zuständigkeiten werden durch das Verfahrens m odel l seibst nicht
verändert. Der einheitlichen Stelle werden durch diese Bestimmungen
weder Aufsichtsbefugnisse noch Eingriffskompetenzen übertragen. Die
wichtigste Funktion ist deshalb die Entgegennähme und unverzügliche
Weitergabe der gesamten Verfahrenskorrespondenz. Die Bestimmung
verpflichtet alle beteiligten Behörden, eine elektronische Verfahrensab"
wicklung zu ermöglichen. § 42a des Thüringer Verwaitungsverfahrens-
gesetzes, in dem eine GenehmEgungsfiktion geregelt ist, kommt nicht
zurAnwendung, weil die aiigemeine Beeidigung von Dolmetschern und
Ermächtigung von Übersetzern der Wahrung der ordnungsgemäßen
Rechtspflege dient und deshalb zwingende Gründe desAllgemeininte-
resses gegen die Anordnung der Genehmigungsfiktion sprechen (ver-
gleiche Artikel 13 Abs. 4 Satz 2 und Erwägungsgrund Nr. 40 der Rieht-
linie 2006/123/EG).

Die im Übrigen in Kapitel INAbschnitt 1 derRichtiinie 2006/123/EG zwin-
gend fürbehördliche Genehmigungsverfahren aufgestellten Vorausset-
zungen entsprechen bereits den allgemeinen verwaltungsverfahrens-
rechtlichen Vorgaben in Thüringen.

Zu §17:

Ausgehend von der in § 6 GDolmG normierten Bezeichnung für Gerichts-
doimetscher greift § 17 ThürAGGVG die Bezeichnung des Bundesge"
setzgebers für den landesgesetziichen Regelungsbereich der allgemein
beeidigten Doimetscher für staatsanwaltschaftliche und notarielie Zwe-
cke, der allgemein beeidigten Gebärdensprachdolmetscher und der er-
mächtigten Übersetzer auf. Die gleichlautende Bezeichnung der nach
Bundesgesetz und Landesgesetz allgemein beeidigten oder ermächtig-
ten Sprachmittier dient der Einheitlichkeit, Übersichtlichkeit und verhin-
dert Rechtsunsicherheiten durch verschiedene Bezeichnungen.

Zu §18:

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen inhaltlich im Wesentlichen dem § 21
ThürAGGVG in der bisher geltenden Fassung.

In Absatz 1 ist bestimmt, dass bei Übersetzungen neben der eigentlichen
Übersetzung die Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit erfor-
derlich ist. Hiermit übernimmt der Übersetzer die Verantwortung für die
Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Bestätigung erfolgt durch den for-
maiisierten Bestätigungsvermerk. Dieser wurde im Vergleich zur bishe-
rigen Fassung lediglich hinsichtlich der Bezeichnung des Übersetzers
durch Verweis auf § 17 Satz 1 Nr. SThürAGGVG angepasst. Durch die
Anbringung des Bestätigungsvermerks auf der Übersetzung entsteht
eine zusammengesetzte Urkunde. Eine nachträgliche Veränderung der
Übersetzung durch eine andere Person als den Übersetzer würde da-

mit den Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllen.

Nach Absatz 2 Satz 2 soll der Übersetzer auch aufAuffälligkeiten in der
Urkunde hinweisen.

Soweit der Übersetzer fremde Übersetzungen überprüft und beschei-
nigt, ist nach Absatz 3 die entsprechende Anwendung der Absätze 1
und 2 vorgeschrieben.

Absatz 4 enthält die bisher in § 20 ThürAGGVG in der bisher geltenden
Fassung enthaltene Verpflichtung zur sorgsamen Aufbewahrung anver-
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trauter Schriftstücke und des Verbots, Unbefugten vom Inhalt der Schrift-
stücke Kenntnis zu geben.

Zu §19:

Die Bestimmung enthält, wie bislang § 22 Abs. 1 ThürAGGVG in derbis-
her geltenden Fassung, die Verpflichtung der Präsidenten der Landge-
richte, ein elektronisches Verzeichnis der allgemein beeidigten Dolmet-
scher und Gebärdensprachdolmetscher und der ermachtigten Übersetzer
bei den Landgerichten zu führen. Nähere Vorgaben für die Datenver"
arbeitung sowie für Einsichtnahme und Löschung, wie sie bisher zum
Teil in § 22 Abs. 2 bis 4 ThürAGGVG in der bisher geltenden Fassung
enthalten waren, sind entbehrlich, weil diese nunmehr aus § 9 GDoimG
feigen. Durch die Verweisung in dem neu gefassten § 1 5 Abs. 3 Satz 1
ThürAGGVG auf diese Bestimmung im Gerichtsdolmetschergesetz gel-
ten die Regelungen auch für die Gebärdensprachdolmetscher und Uber-
setzer.

Zu § 20:

§ 20 ThürAGGVG dient der Umsetzung der Artikel 5 bis 9 der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsquaiifikationen (ABi. L 255
vom 30.9.3005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008,

S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177
vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016,

S. 20) in der jeweils geltenden Fassung und entspricht in seinem Rege-
lungsgehalt im Wesentlichen den bisherigen Bestimmungen in § 22 a
ThürAGGVG in der bisher geltenden Fassung. Dienstleistungsfreiheit
muss danach im Inland gewährt werden, wenn die betreffende Person

einem Mitgiiedstaat der Europäischen Union angehört und in einem an-
-deren Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Ausübung seines Be-

rufe rechtmäßig niedergelassen ist. Entsprechendes gilt nach Artikel 1
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum auch für die
Angehörigen der anderen Vertragsstaaten dieses Abkommens, die im
Rahmen der allgemeinen Beeidigung und Ermächtigung nach Artikel 37
Abs. 3 dieses Abkommens den inländischen Dienstieisfern ohne weite-
res gieichgestellt sind.

Die Regelung ermöglicht den Dolmetschern, Gebärdensprachdolmet-
schern und Übersetzern, ihre Dienste in Thüringen anzubieten, ohne
gegenüber im Iniand allgemein beeidigten oder ermächtEgfen Sprach-
mittlern einen Wettbewerbs nachtei! zu erleiden. Zu diesem Zweck sollen

in anderen Mitgiiedstaaten der Europäischen Union, anderen Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz allgemein beei-
digte Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscherund ermächtigte Uber-
setzer im Inland vorübergehend in das bei den Landgerichten geführte
Dolmetscherverzeichnis und - über die Verweisung auf § 9 GDoimG "

auch in die von den Ländern geführte Datenbank für Dolmetscher und
Übersetzer aufgenommen werden können, ohne sich zuvor erneut im

Inland beeidigen oder ermächtigen lassen zu müssen.

Die europarechtlich erforderiiche Bestimmung so!! für alle Sprachmitt-
ler beibehalten werden. Die Umsetzung europäischen Rechts verlangt
keine Regelung durch den Bund; die Länder können Jeweils eigenstän-
dig einer Verpflichtung zur Herstellung eines gieichen Mindestniveaus
in ihren Regelungen nachkommen.
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in Absat? 1 sind die formeiien und materieiien Voraussetzungen geregelt,
unter denen eine Aufnahme in das Verzeichnis der allgemein beeidig"
ten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer erfolgen kann. In formel-
ler Hinsicht bedarf es nach Absatz 1 Satz 1 eines Antrags aufAufnah-
me in das Verzeichnis. Materie! i-rechtlich kann grundsätzlich Aufnahme
in,das Verzeichnis begehren, wer seine Befähigung zum Sprachmittler
im Sinne des § 15 Abs. 1 ThürAGGVG nachweisen kann. !n Absatz 1
Satz 3 wird derAusnahmefali geregelt, wenn ein Nachweis über die Be-
fähigung im Sinne des § 15 Abs. 1 ThürAGGVG nicht erbracht werden
kann, wei! im Staat der Niederlassung ein staatlich reglementiertes Aus-
bildungs- oderAnerkennungsverfahren nicht besteht

Durch Absatz 2 ist festgelegt, welche Daten zur Eintragung zu bringen
sind. Dies sind die Bestellungs" oder Anerkennungsbehörde des Nie-

deriassungsstaates und die Berufsbezeichnung, die der Antragsteller
im Staat seiner Niederlassung führt unter Hinweis darauf, dass der Dol-
metscher, der Gebärdensprachdolmetscher oder der Übersetzer in Thü-
ringen nicht aUgemein beeidigt oder ermachtigt ist.

In Absatz 3 sind die grundsätzliche Dauer der Eintragung und die Vor-
aussetzungen bestimmt, unter denen eine Löschung des Eintrags vor-

fristig erfolgen kann.

Die grundsätzliche Dauer der Eintragung beträgt zwölf Monate, da die
Eintragung nur zum Zweck der vorübergehenden und geiegenflichen
Tätigkeit verlangt werden kann. Nach Ablauf von zwölf Monaten wird
die Eintragung gelöscht, sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein neuer An-
trag bei dem nach Absatz 4 zuständigen Präsidenten des Landgerichts
gestellt wird.

Die Eintragung kann vor Ablauf der Frist auf Antrag der eingetragenen
Person sowie dann gelöscht werden, wenn die eingetragene Person
verstorben ist, die EEntragungsvoraussetzungen nachträglich entfallen
sind, die Ausübung der Tätigkeit untersagt wurde sowie bei festgestell-
ter Schlechtleistung oder Leistungserbringung unter einer irreführen-
den Bezeichnung.

in Absatz 4 ist die Zuständigkeit für das Verfahren bestimmt.

Zu §21:

Die Regelung geht vom bisherigen § 24 ThürAGGVG in der bisher gel-
tenden Fassung aus, lehnt sich aber im Übrigen an die Regelungen des
§ 11 GDolmG an.

Mit Absatz 1 ist der Schuldvorwurf im interesse der aufeinander abge-
stimmten Rechtsanwendung auf vorsätzliches Handeln beschränkt. Der

Tatvorwurf orientiert ebenfalls an der bundesgesetziichen Regelung.

Der in Absatz 2 normierte Bußgeldrahmen von bis zu dreitausend Euro
tritt an die Steile des bisher Geltenden von bis zu fünftausend Euro. Hier-
durch wird die landesrechtiiche Regelung Em Interesse der Einheitlichkeit
an § 11 GDoimG angeglichen. Es wäre nicht sachgerecht, hinsichtlich
der Doimetscher für staatsanwaltliche und notarielle Zwecke, der Ge-

bärdensprachdolmetscher und der Übersetzer einen höheren Bußgeld-
rahmen vorzusehen als bei den Gerichtsdolmetschern.

Erfasst sind hiermit zum einen die Fälle, in denen sich Dolmetscher für
Staatsanwaltschaften und Notare, Gebärdensprachdoimetscher oder
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Übersetzer als ailgemein beeidigte Dolmetscher für Staatsanwaltschaf-
ten und Notare, allgemein beeidigte Gebardensprachdoimetscher oder
ermächtigte Übersetzer bezeichnen, obwohl keine allgemeine Beeidi-
gung oder Ermächtigung vorliegt Zum anderen sind jene Fälle erfasst,
in denen sich allgemein beeidigte Dolmetscher für Staatsanwaltschaf-
ten und Notare, allgemein beeidigte Gebärdensprachdoimetscher oder
ermächtigte Übersetzer für eine Sprache bezeichnen, für die sie nicht
allgemein beeidigt oder ermächtigt sind.

Nach Absatz 3 wird die Staatsanwaltschaft im Bezirk des jeweiligen Land-
gerichts als zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswjdrigkeiten tätig.

Zu Nummer 8:

Durch die Neufassung des Fünften Abschnitts entsteht eine Lücke in
der Zahlung der Paragrafen. Zur Herstellung einer lückenlosen Num-

merierung wird die Nummerlerung des Paragrafen angepasst. Es han-
delt sich um eine rein redaktionelle Anpassung der Verweisung, mit der

die aktuelle Fassung des Thüringer Archivgesetzes berücksichtigt wird.

Zu Nummer 9:

Aufgrund der entstehenden Lücke in der Nummerierung der Paragrafen
wird der Paragraf neu nummeriert.

Zu Nummer 10:

Die Ubergangsbestimmungen des § 27 bezogen sich auf die durch ArtE-
kel 1 des Thüringer Gesetzes zur Regelung der allgemeinen Beeidigung
von Dolmetschern und Ermächtigung von Übersetzern sowie zur Ande-

rung weiterer Justizvorschriften vom 16. Dezember 2008 (GVBI. S. 587)
eingetretenen Änderungen und sind nunmehr obsolet.

Zu Nummer 11:

Aufgrund der entstehenden Lücke in der Nummerierung der Paragrafen
wird der Paragraf neu nummeriert.

Zu Nummer 12:

Aufgrund der entstehenden Lücke in der Nummerierung der Paragra-
fen wird der Paragraf neu nummeriert. Die Bestimmungen im Thürin"

ger Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten
für männliche und weibiiche Personen sowie für Menschen mit diver-
sem Geschiecht und Menschen, bei denen kein Geschlecht in das Ge-
burtenregister eingetragen ist. Die Gleichsteilungsbestimmung wird re-
daktionell angepasst.

Zu'Nummer 13:

Aufgrund der entstehenden Lücke in der Nummenerung der Paragrafen
wird der Paragraf neu nummeriert.

Zu Nummer 14:

Die inhaitsübersicht wird aufgrund der Neufassung des Fünften Ab-
Schnitts und der Aufhebung des § 27 redaktionell angepasst.
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Zu Artikel 2:

Zu Nummer 1:

Ab 1.Januar 2023 haben ehrenamtiiche Betreuer nach § 21 Abs. 2 des
Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zur Feststellung ihrer persän-
lichen Eignung und Zuverlässigkeit der zuständigen Behörde ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes und
eine Auskunft aus dem zentralen Schuidnerverzeichnis nach § 882b der
Zivilprozessordnung, die jeweils nicht älter als drei Monate sein sollen,
vorzulegen. Die Ausstellung eines Führungszeugnisses hat der Bundes-
gesetzgeber nach Artikel 15 Abs. 13 des Gesetzes zur Reform des Vor-
mundschaft- und Betreuungsrecht vom 4. Mai 2021 (BGBI.! S. 882) für
eine ehrenamtliche Betreuertatigkeit, zum 1. Januar 2023 gebührenfrei
gestellt. Um insoweit einen Gleichlaufzur Rechtslage beim Führungs-
zeugnis herzustellen, soll milder Ergänzung der Anmerkung der Num-

mer2.3 derAnlage des Thüringer Justizkostengesetzes auch der Abruf
emerAuskunft aus dem Schuldnerverzeichnis zur Feststellung der per-
sönlichen Eignung und Zuverlässigkeit des ehrenamtlichen Betreuers
gebührenfrei geste!!t werden. Damit soll ein möglichst schranken- und
kostenfreier Zugang zur Übernahme ehrenamtiicher Betreuungen ge-
währt und interessierte Personen künftig nicht mit Verwaitungskosten
belastet werden, die im Zusammenhang mit der Betreuungsbestellung
entstehen. Die landesrechtlichen Gebührenregeiungen zur Einsicht in
das Schuldnerverzeichms sind im Hinbiick auf das Gemeinsame Vo!l-
streckungsportal zwischen den Ländern abgestimmt und es haben alle
Länder entsprechende Anpassungen für den vorgesehenen Ausnahme-
tatbestand für ehrenamtiiche Betreuer angekündigt

Zu Nummer 2:

Die Formulierung der Gebührentatbestände und Anmerkungen wird auf-
grund der geänderten Formulierung bezüglich der Gebärdensprachdoi-
metscher in § 15 Abs. 1 Satz 3 ThürAGGVG angepasst.

Zu Nummer 3:

Die Verweisung in Nummer 4.3 der Anlage des Thüringer Justizkostenge"
setzes wird aufgrund der Änderung durch Artikel 1 redaktionell angepasst.

Zu Nummer 4;

Mit Nummer 4.4 der Anlage des Thüringer Justizkostengesetzes wird
zur Umsetzung des § 12 GDolmG eine Gebühr für die nach § 7 Abs. 1
GDolmG, bei Gebardensprachdolmetschern und Übersetzern in Ver-
bjndung mit § 15 Abs. SThürAGGVG, regelmäßig erforderliche Verlän-
gerung der aiigemeinen Beeidigung oder Ermächtigung eingeführt. Zur
Abdeckung des durch die Verlängerung entstehenden Verwaitungsauf-
wands wird eine um zwei Drittel ermäßigte Gebühr der Nummer 4.1 der
Anlage des Thüringer Justizkostengesetzes für ausreichend und ange"
messen erachtet, da der Aufwand für eine Verlängerung der allgemei-

nen Beeidigung und ErmächtEgung wesentlich geringer ist als für eine
neue Beeidägung oder Ermächtigung.

Die Gebühr wird nur einmal erhoben, wenn die Verlängerung der allge-
meinen Beeidigung und Ermächtigung gleichzeitig beantragt werden.
Dies gilt auch bei einer Verlängerung der allgemeinen Beeidigung und
Ermächtigung für mehrere Fremd- oder Gebärdensprachen.
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Zu Artikel 3:

Zu Absatz 1:

in Absatz 1 wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Anderungsgeset-
zes geregelt.

Zu Absatz 2;

In der Thüringer Verordnung zur Regelung der allgemeinen Beeidigung
von Dolmetschern und der Ermächtigung von Übersetzern vom 26. No-

vember 2009 (GVBI, S. 770) in der jeweils geltenden Fassung wurden
bisher Regelungen zur Verfahrensdauer, zu den Verfahrensformalitä-
ten sowie zur Veröffentiichung der Daten der Dolmetscher, Gebärden-
sprachdoimetscher und Übersetzer im Internet getroffen. Die Bestim-

mungen zum Verfahrensablauf sind nun in § 3 Abs. 4 GDolmG, die zur
Datenverarbeitung in § 9 GDolmG abschließend normiert. Durch die Er-
klärung der entsprechenden Anwendbarkeit des Gerichtsdolmetscher-
gesetzes in § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürAGGVG wird das Verfahren auch
für die durch Landesrecht regelbaren Bereiche der allgemeinen Beeidi-
gung und Ermächtigung umfassend festgelegt. Der das Verfahren bis-
her festlegenden Thüringer Verordnung zur Regelung der allgemeinen
Beeidigung von Dolmetschern und der Ermächtigung von Übersetzern
bedarf es mithin nicht mehr.

Da Gesetz- und Verordnungsgeber nicht identisch sind, ist eine Ande-

rung einer Verordnung durch Gesetz nur unter engen Voraussetzungen
möglich. Änderungen von Rechtsverordnungen sind aufdasAusmaßzu
beschränken, das unmittelbar durch die Änderungen des Gesetzes ver-

anlasst ist. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.
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Ihr Zeiche n;

Ihre Nachricht vom:

Berücksichtigung der Richtlinie (EU) 2018/958 im
Gesetzgebungsverfahren zum AnpGThürAGGVG - DS 7/6557

Unser Zeichen:
(bitte be! Antwort angeben)

Sehr geehrte Frau Präsicfentin,

die Richtlinie (EU) 2018/958 sieht nach Artikel 1 Satz 1 und Artikel 4 eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung vorder Einführung neuer oder der Änderung beste-
hender berufsreglementierender Rechts- und Verwaltungsvorschnften vor.

Nach Artikel 4 Abs. 3 muss jede entsprechende Vorschrift von einer Erläute-
rung begleitet werden, die so ausführlich ist, dass eine Bewertung der Über-
einstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ermöglicht wird.

Zudem sind nach Artikel 8 Abs. 1 die Informationen Bürgern, Dienstleistungs-
empfängern und anderen einschiägigen Interessenträgern, auch solchen, die
keine Angehörigen des betroffenen Berufs sind, auf geeignete Weise zur Ver-
fügung zu stellen, bevor die MJtgliedsstaaten neue Rechts- und Verwaltungs-
Vorschriften einführen oder bestehende Vorschriften ändern, die den Zugang
zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken. Nach Ab-
satz 2 werden a!le betroffenen Parteien in geeigneter Weise einbezogen und
es wird ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Gründe für die Beurteilung von Vorschriften, die nach der Richtlinie geprüft
werden, sind zudem nach Artikel 11 in die in Artikel 59 Abs. 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG genannte Datenbank für regiementierte Berufe einzugeben.

Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in Thüringen u. a. durch die Verwaltungs-
Vorschrift der Landesregierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958,
durch § 25 Abs. 3 ThürGGO sowie § 79a der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtags i. V, m. Anlage 5a zur Geschäftsordnung des Thüringer Landtags.
Diese gehen in Teilen über die Richtlinie hinaus.

Erfurt, 17,April 2023

Informationen zum Schutz ihrer personenbezogeneri Daten durch das TMMJV und Ihre Ansprechpartner hierzu
erhaiten Sta im Internet unter ^HßSL//wwwjustIz.thueringen.de/datenschutz.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Paplerfassung.

Thüringer Mlnlstertum für
Mlgratlon, Justiz und
Verbrauchers chutz
Wemer-Seeienbtnder-Stfaße 6
990&6 Erfurt

www.lhuerlngen.d8



Im Ländervergleich ist ersichtlich, dass die Maßgeblichkeit der Richtlinie (EU)
2018/958 bezüglich des Regelungsgehaltes des von der Landesregierung ins
parlamentarische Verfahren eingebrachten Entwurfs für ein Thüringer Gesetz
zur Anpassung gerichtsverfassungsrechtlicher Ausführungsbestimmungen an
das Gerichtsdolmetschergesetz und zur Änderung Justizkostenrechtlicher Re"
gelungen (AnpGThürAGGVG - LT-Drs. 7/6557) unterschiedlich bewertet wer-
den kann.

Vor dem Hintergrund aktueller rechts- und europarechtlicher Debatten kam
die Landesregierung jedoch überein, die in Anlage 5a der Geschäftsordnung
des Thüringer Landtages von der Landesregierung geforderte Untemchtung
des Landtages über das Ergebnis der von der Richtlinie vorgesehenen Ver-
hältnismäßigkeftsprüfung vorsorglich nachholend vorzulegen.

Dementsprechend übermittle ich Ihnen die erläuternde Dokumentation der
von der Landesregierung durchgeführten richtliniengemäßen Verhaltnisma-
ßigkeitsprüfung zum Gesetzentwurf.

Darüber hinaus teile ich mit, dass der Gesetzentwurf in Umsetzung von
§ 25 Abs. 3 Satz 3 ThürGGO sowie Nummern 2.1 und 2.2 des Zweiten Ab-
Schnittes der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2018/958 in der Zeit vom 14. März 2023 bis 14. April 2023 auf
der Homepage des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz unter https://justiz.thuerEngen.de/aktuelles/gesetzentwuerfe abruf-
bar war und insofern die von der Richtlinie vorgesehene geeignete Information
der Öffentlichkeit auch auf diese Weise - zusätzlich zur Veröffentlichung durch
den Landtag - erfojgte. Von der auf dieser Internetseite eingeräumten Mög-
lichkeit der Stellungnahme zum Gesetzentwurf wurde im Übrigen kein Ge-
brauch gemacht,

Die Gründe, nach denen die im Entwurf des AnpGThürAGGVG enthaltenen
Regelungen als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beurteilt wor-
den sind, werden außerdem nach einem etwaigen Gesetzesbeschluss des
Landtags gemäß der genannten Verwaitungsvorschrift der Kommission durch
mein Haus mitgeteilt und in die in Artikel 59 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
genannte Datenbank für reglementierte Berufe elngegeben

Ich gehe davon aus, dass damit alle Anforderungen an die LandesregJerung
hinsichtlich der Beachtung der Richtlinie (EU) 2018/958 bezüglich des Ent-
wurfs für ein Thüringer Gesetz zur Anpassung gerichtsverfassungsrechtiicher
Ausführungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetschergesetz und zurAnde-
rung justizkostenrechtiicher Regelungen erfülit sind und bitte insofern um Hin-
zunähme dieses Schreibens und der anliegenden Dokumentation der Verhält"
nismäßigkeitsprüfung zu den maßgeblichen Dokumenten des laufenden par-
iamentarischen Verfahrens sowie um eine entsprechende Information der Mit-
glieder des Thüringer Landtages.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

^\^\U (.1(1,9
Meike Herz
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Verhältnismäßigkeitsprüfung zu dem in der Drucksache 7/6557 des Thüringer Landtags

enthaltenen Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Thüringer Gesetz zur Anpas"

sung gerichtsverfassungsrechtlicher Ausführungsbestimmungen an das Gerichtsdol"

metschergesetz und zur Änderung justizkostenrechtlicher Regelungen nach der Ver-

waltungsvorschrift der Landesregierung zur Umsefcsung der Richtlinie (EU) 2018/958

l. Vorbemerkung

Mit der Verwaltungsvorschrift der Thüringer Landesregierung zur Umsetzung der Richtlinie

(EU) 2018/958 vom 21. Juli 2020 (ThürStAnz Nr. 32/2020 S. 963) wurde die Richtlinie (EU)

2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhalt-

nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 9. Juli 2018,

S. 25) in nationales Recht umgesetzt.

Der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 (Artikel 2) und damit der Verwaltungsvor-

schritt der Landesregierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 ist durch den ein-

gangs genannten Gesetzentwurf in LT-Drs. 7/6557 betroffen. Die darin enthaltenen Regie-

mentierungen für allgemein beeidigte Doimetscherinnen und Dolmetscher sowie ermächtigte

Übersetzerinnen und Übersetzer fallen in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung

von BerufsqualifJkationen (ABI. L 255 vom 30.09.2005, S, 22; L 271 vom 17.10.2007, S. 18).

Der Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Anpassung genchtsverfassungsrechtlicher Ausfüh-

rungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetschergesetz und zur Änderung Justizkostenrecht"

licher Regelungen enthält Bestimmungen, die den Zugang zu diesen reglementierten Berufen

oder deren Ausübung beschränken. Demgemäß ist eine Prüfung der Verhältnismäßig keit vor-

zunehmen.

Das am 1. Januar 2023 In Kraft getretene Gerichtsdoimetschergesetz des Bundes (GDolmG)

sowie die zum 1. Januar 2027 in Kraft tretenden Änderungen in § 189 Abs. 2 des Gerichtsver-

fassungsgesetzes (GVG) machen Anpassungen im bislang ausschließlich landesrechtlich ge-

regelten Dolmetscher- und Übersetzerrecht erforderlich. Für die Dolmetschertätigkeit bei Ge-

rieht ist seit dem 1 . Januar 2023 eine allgemeine Beeidigung nur bei Erfüllung der im Gerichts-

dolmetschergesetz des Bundes normierten persönlichen und fachlichen Voraussetzungen

möglich. Ab dem 1. Januar 2027 wird es für Dolmetscherinnen und Dolmetscher nicht mehr

möglich sein, sich vor Gericht auf die vor dem 1. Januar 2023 nach landesrechtlichen Vor-

Schriften erfolgte allgemeine Beeidigung zu berufen. Die im Gerichtsdolmetschergesetz gere-
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gelten Voraussetzungen weichen von den geltenden Vorschriften im Thüringer Gesetz zurAn"

passung gerichtsverfassungsrechtllcher Ausführungsbestimmungen (ThürAGGVG) zum Teil

ab. Soweit diese fortgelten, würden für gerichtliche Doimetscherinnen und Dolmetscher und

alle Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Übrigen unterschiedliche Anforderungen gelten.

Dabei werden die Aufgaben oftmals personenidentisch vorgenommen, so dass eine Anpas-

sung der landesrechtlichen Regelungen an das bundesrechtliche Gerichtsdolmetschergesetz

zu einer VereinheEtlichung der Regelungen im Bereich der Sprachmittler führt.

Da mittlerweile alle anderen Länder ihre Landesgesetze an die durch das Bundesgesetz vor-

gegebenen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen angepasst haben beziehungsweise

eine entsprechende Umsetzung planen, ist zukünftig ein weitgehend einheitliches Niveau,

auch bei den nach Landesrecht allgemein beeidigten und ermächtigten Sprachmittlerinnen

und Sprachmittlern, zu erwarten.

Mit dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Anpassung gerichtsverfassungsrechtiicher Aus-

führungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetschergesetz und zur Änderung justizkosten-

rechtlicher Regelungen sollen auch in Thüringen die landesrechtlichen Regelungen an das

Bundesrecht angepasst werden. Die hierin enthaltenen Regelungen bestimmen die Voraus-

Satzungen, unter denen die allgemeine Beeldigung und Ermächtigung und damit der Zugang

zur Ausübung der Tätigkeit als allgemein beeidigte Dolmetscherin oder allgemein beeidigter

Dolmetscher, als allgemein beeidlgte Gebärdensprachdolmetscherin oder allgemein beeidig-

ter Gebärdensprachdolmetscher sowie als ermächtigte Übersetzerin oder ermächtigter über-

setzer erfolgen können. Daher weist das Vorhaben eine beschränkende Wirkung im Sinne der

Verhältnismäßjgkeltsrichtlinie auf.

Die Regelungen sind durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt (Artikel 6 Richtlinie

(EU) 2018/958) und nichtdiskriminierenderArt (Artikel 5 Richtlinie (EU) 2018/958). Als legitime

Ziele des Allgemeininteresses führt Artikel 6 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2018/958 Gründe der öf-

fentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder sonstige

zwingende Gründe auf. Die Anforderungen des Entwurfs des Thüringer Gesetzes zurAnpas-

sung gerichtsverfassungsrechtlicherAusführungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetscher-

gesetz und zur Änderung Justizkostenrechtlicher Regelungen steilen ein Mittel der Qualitätssi-

cherung im Rahmen justlzietler Tätigkeit dar, das der Wahrung einer geordneten Rechtspflege

und dem Vertrauen der Rechtsuchenden dient, Artikel 6 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2018/958. Die

Bestimmungen dienen der Umsetzung des verfassungsmäßigen Anspruchs auf Justizgewäh-

rung.
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Die Regelungen entfalten zudem weder eine direkte noch eine indirekte diskriminierende Wir"

kung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes (Artikel 5 der Richtlinie (EU)

2018/958), sind zur Erreichung der genannten Ziele geeignet und gehen nicht über das zur

Erreichung erforderliche Maß hinaus (Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). Sie dienen

dem Schutz der Verbraucher und der Dienstleistungsempfänger vor der Tätigkeit von nicht

geeigneten Öolmetscherinnen und Dolmetschern sowie übersetzerinnen und Übersetzern.

Ziel ist insbesondere, dass die Sachverhattsermlttlung durch Behörden und Gerichte und die

Rechte der Verfahrensbeteiligten, vor allem deren rechtliches Gehör, nicht durch fehlerhafte

Leistungen von Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Übersetzerinnen und Übersetzern

beeinträchtigt werden. Gerichtliche und justizbehördliche Verfahren können weitreichende Fol-

gen für Beteiligte nach sich ziehen (z. B. strafrechtiiche Verurteilungen). Gerichte und Justiz"

behörden sind damit zum Schutz der Beteiligten darauf angewiesen, dass ihnen Leistungen

von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlem in hoher Qualität zur Verfügung stehen. Deren

fachliche Qualifikation und persönliche Ejgnung muss zweifelsfrei feststehen.

Zur Überwachung der Übereinstimmung der Regelungen mit dem Verhältnismäßlgkeitsgrund-

satz und um den Entwicklungen, die nach dem Erlass des Gesetzentwurfs eingetreten sind,

Rechnung zu tragen, soll eine regelmäßige Abfrage bei den für die allgemeine Beeidigung und

Ermächtigung zuständigen Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte erfolgen.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu§15ThürAGGVG-E

§ 15 ThürAGGVG-E stellt durch den dort in Absatz 3 enthaltenen Verweis auf die §§ 3 bis 5

und 7 bis 10 GDoimG sicher, dass ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzentwurfs

gleichlautende Zugangsvoraussetzungen an alle Dolmetscherinnen und Dolmetscher und

Übersetzerinnen und Übersetzer gestellt werden. Dies sind namentlich die Regelungen über

die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen nach § 3 GDolmG, den - insoweit Erleich-

terungen vorsehenden m alternativen Befähigungsnachweis nach § 4 Abs. 1 und 2 GDolmG,

die Glejchwertigkeitsanerkennung nach § 4 Abs, 3 GDolmG, die Beeidigung nach § 5 GDolmG,

die Befristung nach § 7 GDolmG, den Verlust und die Rückgabe der Beeldigungsurkunde nach

§ 8 GDolmG, die Datenverarbeitung nach § 9 GDolmG sowie die Anzeigepflichten nach § 10

GDolmG. Eine weitgehende Angleichung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher für staats-

anwaltiiche und notarielle Zwecke, der Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärden-

sprachdolmetscher sowie der Übersetzerinnen und Übersetzer an die Gerichtsdolmetscherin-

nen und Gerichtsdolmetscher soll die Beeidigungs- und Ermächtigungsverfahren vereinfa-

chen, Rechtsk!arheit schaffen und einheitliche Qualitätsstandards gewährleisten.
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So wird durch den Verweis auf § 3 Abs. 1 GDolmG bestimmt, dass die persönliche Zuverläs"

sigkeit nur vorliegt, wenn die Sprachmittlerin oder der Sprachmittler Staatsangehörige oder

Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz ist oder in einem

dieser Staaten die berufliche Niederlassung oder den Wohnsitz hat, in geordneten wirtschaft-

lichen Verhältnissen lebt sowie volijährig, geeignet und zuverlässig ist. Durch den Verweis auf

§ 3 Abs. 2 GDo!mG werden Grundkenntnisse der deutschen Rechtssprache und eine bestan-

dene Dolmetscherprüfung eines staatlichen oder staatlich anerkannten Prüfungsamtes oder

eine andere staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung für den Dolmetscherberuf zur fachlt-

chen Voraussetzung für allgemeine Beeidigungen und Ermächtigungen gemacht. Die hier-

durch gestellten Anforderungen, deren Vorhandensein nach § 3 Abs. 3 GDolmG durch die

Vorlage entsprechender Unterlagen (Lebenslauf, Führungszeugnis etc.) zu belegen sind, an

die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit dienen der QualJtätssicherung und

schützen zum einen die Verbraucher, die die jeweiligen Leistungen in Anspruch nehmen. Zum

anderen dienen sie der geordneten Rechtspflege durch die Sicherstellung der Qualität der

Sprachübertragung im behördlichen oder gerichtlichen Verfahren. Die genannten Qualifikati-

onserfordemisse schützen die betroffenen Personen und Einrichtungen gezielt vor den mit der

Tätigkeit als Dolmetscherin oder Dolmetscher und Übersetzerin und Übersetzer für Behörden

und Gerichte verbundenen Risiken einer unrichtigen Sprachübertragung, indem sie sicherstel-

len, dass die Dienstieisterfnnen und Dienstleister die erforderliche fachliche Kompetenz und

persönliche Eignung besitzen. Mit dem Verweis auf § 3 Abs. 4 und 5 werden Bearbeitungs-

zeitvorgaben für die zuständige Stelle geregelt, mit denen dem Interesse der antragstellenden

Person an einer zügigen Bearbeitung besonders Rechnung getragen wird.

Ein milderes, gleich geeignetes Mittel zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen ist nicht

ersichtlich. Insbesondere wäre eine Zulassung nicht-staatiicher bzw. staatlich nicht anerkann-

ter Qualifikationen nicht in gleicher Weise geeignet, da sich so nicht sicherstellen lassen

würde, ob und inwiefern solche anderweitigen Qualifikationen die erforderlichen Fachkennt-

nisse für die Dolmetscher- und übersetzerdienstleistung vor Justizbehörden und Gerichten

vermitteln. Auch eine Überprüfung der fachlichen und persönlichen Quaiifikation in jedem ein-

zelnen Behörden" oder Gerichtsverfahren wäre zu aufwendig und somit nicht geeignet, um

das Ziel der Qualitätssicherung zu erreichen. Die zur Entscheidung in diesen Verfahren beru-

fenen Personen können die fachliche und persönliche Eignung nicht in gleichem Maße ein-

schätzen wie die hierauf spezialisierten Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte.
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Ferner ist hinsichtlich der Angemessenheit der erforderlichen fachlichen Eignung zu berück-

sichtigen, dass die Tätigkeit als Dolmetscherin und Dolmetscher und Ubersetzerin und Uber-

setzer zwar eine auf Dauer angelegte Tätigkeit zur Schaffung und Erhaltung einer Lebens-

grundiage und damit ein Beruf ist. Wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom

16. Januar 2007 (BVerwG, Urteil vom 16.Januar 2007 ~ 6 C 15/06 ~, Rnr. 29 f, juris) jedoch

festgestellt hat, handelt es sich bei der Tätigkeit als allgemein beeidigte Dolmetscherin und

allgemein beeidigter Dolmetscher sowie ermächtigte übersetzerin und emnächtjgter Überset"

zer nicht um einen eigenständigen Beruf. Die Voraussetzungen, die an die Erteiiung der ailge-

meinen Beeidigung und Ermächtigung gestellt werden, berühren daher nicht die Zulassung zu

einem Beruf, sondern lediglich die Zuerkennung einer besonderen Qualifikation. Die allgemein

beeidigten und ermächtigten Sprachmittlerinnen und Sprachmittler unterscheiden sich von den

nicht allgemein beeidigten und ermächtigten Sprachmittlerinnen und Sprachmittiern lediglich

dadurch, dass sie durch die allgemeine Beeidigung und Ermächtigung eine gewisse staatliche

Anerkennung vorweisen können. Ohne diese erfahren sie keine Einschränkung des Umfangs

der durch sie in zulässiger Weise durchführbaren Tätigkeiten. Denn auch bei fehlender allge-

meiner Beeidigung und Ermächtigung sind die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler in keinem

Pal! rechtlich gehindert, tätig zu werden.

Die durch den Verweis auf § 4 Abs. 1 und 2 GDolmG geschaffene Möglichkeit, die fachlichen

Anforderungen in besonderen Fällen auch durch alternative Befähigungsnachweise nachwei-

sen zu können, ist eine zusätzliche Erweiterung des Zugangs zu der reglementierten Tätigkeit

als allgemein beeidigte und ennächtigte Sprachmittierin oder aligemein beeidigter und er-

mächtigter Sprachmittler. Bei Vorliegen eines besonderen Bedürfnisses für eine allgemeine

Beeictigung oder Ermächtigung, so z. B. bei seltenen Sprachen, für die kein Prüfungsangebot

im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GDolmG besteht, kann aus Gründen des Allgemeininte-

resses gleichwohl die Notwendigkeit für eine allgemeine Beeidlgung oder Ermächtigung be-

stehen. Die Vorschrift ermöglicht es der zuständigen Stelle, unter sorgfältiger Abwägung aller

Belange im Einzelfalt, im Hinblick auf die fachiiche Eignung auch andere geeignete Nachweise

zu akzeptieren, um die fachliche Befähigung einer Person zu beurteilen. Hierdurch wird Per-

sonen, die z. B. seltene Sprachen sprechen, die Möglichkeit gegeben, eine reglementierte

Tätigkeit aufnehmen zu können.

Mit dem Verweis auf § 4 Abs. 3 GDolmG werden Regelungen zur Anerkennung von Qualifika-

tionen im Vollzug der Richtlinie 2005/36/EG getroffen. Danach ist eine erneute Nachprüfung

der Qualifikationen nicht mehr geboten. sofern im Herkunftsiand gleichwertige oder vergieich-

bare Anforderungen gestellt wurden. Ist nur ein Teil der Anforderungen erfüllt, können die An-
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tragsteller die fehlenden Teile durch eine ergänzende Eignungsprüfung oder einen Anpas-

sungslehrgang ausgleichen. Die Regelungen führen somit nicht zu einer zusätzlichen Be-

schränkung des Zugangs zur der reglementierten Tätigkeit, sondern zu einer Erleichterung

des Nachweises der Qualifikation, ohne dass damit die Interessen der Allgemeinheit an dem

Vorhanc(ensein eines hohen Sprachniveaus, das für die Tätigkeit bei Gerichten und Behörden

unerlässlich ist, vernachlässigt werden.

Mit dem Verweis auf § 5 GDolmG wird ein Gleichlauf der Beeidigung der Gerichtsdolmetscher

und der übrigen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler erreicht. Dies soll der Erleichterung der

Handhabbarkeit der Regelungen für die Praxis dienen. Eine zusätzliche Beschränkung in der

Ausübung des reglementierten Berufes ergibt sich hierdurch nicht.

Die durch den Verweis auf § 7 Abs. 1 GDolmG vorgesehene Befristung der allgemeinen Be-

eidigung und Ermachtigung auf fünf Jahre dient der regelmäßigen Überprüfung, ob die Vo-

raussetzungen der allgemeinen Beeidigung sowie Ermächtigung und damit die festgestellte

Qualität noch gegeben sind. Insbesondere die persönlichen Verhältnisse der Sprachmittierin

und des SprachmEttlers können sich ändern und dadurch Einfluss auf die persönliche Eignung

nehmen. Ergeben sich im Lauf der Jahre Einschränkungen der persönlichen Eignung oder fällt

diese gar weg, kann sich dies negativ auf die Qualität der Sprachmittlung und damit in gleicher

Weise auf das Justizbehördliche oder gerichtliche Verfahren auswirken. Ein gegenüber der Be-

fristung gleich geeignetes, aber milderes Mittel zur Wahrung der genannten Belange des All-

gemeininteresses existiert nicht. Gerade bei besonders unzuverlässigen Personen ist nicht

damit zu rechnen, dass sie den zuständigen Stellen unaufgefordert Informationen mitteilen,

die gegen ihre Zuverlässigkeit sprechen. Die durch die Befrlstung verursachte Belastung steht

auch in einem angemessenen Verhältnis zum Ziel der Sichersteliung elnes hohen Niveaus der

persönlichen Zuverlässigkeit der allgemein beeidigten Dolmetscherinnen und Dolmetscher

und ermächtigten Übersetzörinnen und Übersetzer. Diesen entsteht durch die Befnstung nur

ein geringer Aufwand, der sich auf die Einreichung weniger Dokumente und die Entrichtung

einer geringfügigen Gebühr jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt. Die Ge-

bühren gehen dabei nicht über einen Ausgleich für den anfallenden Verwaftungsaufwand hin-

aus. Gegenüber den für eine erstmalige allgemeine Beeidigung und Ermächtlgung anfallenden

Gebühren sind sie angemessen reduziert.

Die Befristung gilt nurfürSprachmittlerinnen und Sprachmittler, die nach dem Inkrafttreten des

Entwurfs des Thüringer Gesetzes zur Anpassung gerichtsverfassungsrechtlicher Ausfüh-

rungsbestimmungen an das Gerichtsdolmetschergesetz und zur Änderung justizkostenrecht-

licher Regelungen allgemein beeidjgt oder ermächtigt wurden. Vor dem Inkrafttreten des Ge-
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setzentwurfs in Thüringen erfolgte allgemeine Beeidigungen zur Dolmetscherin und zum Dol-

metscher für staatsanwaltiiche und notarielle Zwecke, allgemeine Beeidigungen zur Gebär-

densprachdolmetschenn und zum Gebärdensprachdolmetscher sowie Ermächtlgungen zur

Übersetzerin und zum Übersetzer gelten unbefristetfort.

Die übrigen Verweise auf das Gerichtsdolmetschergesetz dienen lediglich der Erfüllung der

AllQemeinverpflichtungen aus den gesetzlichen Regelungen. Dies betrifft die Unwirksamkeits-

und Widerrufsregelungen hinsichtlich der allgemeinen BeeicHgung (§ 7 Abs. 2 und 3 GDoimG),

die Regelung zur Umsetzung der Amtshilfe und Verwaltungszusammenarbeit (§ 7 Abs. 4

GDolmG), die Mitteilungs- und Rückgabepflichten in Bezug auf die ausgestellte Urkunde (§ 8

GDolmG), die Datenverarbeitung (§ 9 GDolmG) sowie die Anzeigepflichten bei Änderung per-

sonenbezogener Daten (§ 10 GDolmG). Diese geringfügigen Belastungen schreiben die der-

zeit bestehenden landesrechtlichen Bestimmungen ohne zusätzliche Belastung fort. Sie sind

für einen reibungslosen Ablauf des mit der allgemeinen Beeidigung und Ennächtigung verbun-

denen Verwaltungsverfahrens zwingend erforderlich und lassen sich nicht durch weniger ein-

schneidende Maßnahmen ersetzen.

Zu §§ 16 bis 19ThürAGGVG-E

Die §§ 16 bis 19 ThürAGGVG-E führen die bisherigen iandesrechtiichen Regelungen hinsicht-

lich der Zuständigkeit für die allgemeine Beeidigung und Ermächtigung, der Bezeichnung der

Sprachmittlerinnen und Sprachmittler, der Bestätigung der Übersetzung sowie der Verpflich-

tung der Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte, ein elektronisches Verzeichnis der

allgemein beeidigten Dolmetscherinnen und Dolmetscher und der ermächtigten Übersetzerin-

nen und Übersetzer bei den Landgerichten zu führen, fort. Eine eigenständige Beschränkung

in der Ausübung des reglementierten Berufes ergibt sich hierdurch nicht.

Zu § 20 ThürAGGVG-E

Für vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungen im Inland von in einem anderen Mit-

giiedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum zur Ausübung einer Tätigkeit im Anwendungsbereich die-

ses Gesetzes rechtmäßig niedergelassenen Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Über-

setzerinnen und Übersetzern normiert § 20 ThürAGGVG-E Pflichten, die die bisherigen Rege-

iungen fortschreiben. Im Falle einer Eintragung dürfen Dolmetscher- oder Übersetzerleistun-

gen nur unter der BerufsbezeJchnung erbracht werden, die in der Sprache des Niederlas-

sungsstaates für die Tätigkeit besteht (§ 20 Abs. 2 ThürAGGVG-E).
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Durch die Regelung erfolgt keine direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund des Wohn-

Sitzes. Vielmehr fördert sie wie bisher grenzüberschreitende Dolmetscher- und Übersetzer-

Dienstfelstungen, indem sie im EU- bzw. im EWR-Ausland niedergelassenen Dienstleisterin-

nen und Dienstleistern niedrigschwellig die Eintragung in die deutsche Doimetscherctatenbank

ermöglicht. Gleichzeitig sichert die Regelung die Ziele des Gesetzentwurfs, nämlich den

Schutz der Verbraucher und der Rechtspflege durch QualitätssicherunQ, in dem sie eine min-

destens einjährige Berufsausübung innerhalb der vorgehenden zehn Jahre fordert, wenn we-

der die Tätigkeit noch die Ausbildung für diese Tätigkeit im Niederlassungsstaat reglementiert

sind (§ 20 Abs. 1 Satz 3 ThürAGGVG-E). Insgesamt hat die Regelung positive Auswirkungen

auf den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europäischen Union sowie auf die Wahi-

möglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereitgestellten Dienstleistung. Denn

sie erleichtert die grenzüberschreitende Tätigkeit im Anwendungsbereich dieses Gesetzes un"

ter gleichzeitiger Sicherung der Qualität.

Zu§21ThürAGGVG-E

§ 21 ThürAGGVG-E regelt die Verhängung eines Bußgeldes für den Fall, dass unberechtigte

Personen die in § 17 ThürAGGVG-E normierte Bezeichnung führen. Die Vorschrift knüpft an

die bisher schon bestehende Bußgeldregelung an und dient den allgemeinen Zielen des Ge-

setzes, nämlich dem Schutz der Verbraucher und der Dienstleistungsempfänger vor der Tä-

tigkeit von nicht geeigneten Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Ubersetzerinnen und

Übersetzern sowie der Wahrung der geordneten Rechtspflege, indem das missbräuchliche

Führen der qualifizierten Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern vorbehaltenen Bezeichnung

nach diesem Gesetz sanktioniert wird. Die Vorschrift legt Dienstleistennnen und Dienstleistern,

die die. fachlichen und persönlichen Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllen, keine Befas-

tung auf, sondern soll sie gerade vor einer missbräuchHchen Verwendung der gesetzlich vor-

gesehenen Bezeichnung schützen. Der Bußgeldrahmen wird dabei im Interesse der Einheit-

lichkeit an § 11 GDotmG angeglichen, da es nicht sachgerecht wäre, hinsichtlich der Dolmet-

scherinnen und Dolmetscher für staatsanwa!tiiche und notarielie Zwecke, der Gebärden-

sprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher und der Ubersetzerinnen und

Übersetzer einen höheren Bußgeldrahmen vorzusehen als für Gerichtsdolmetscherinnen und

Gerichtsdolmetschern.

Mit Blick auf die vorangegangenen Ausführungen sind die Anforderungen an die Verhältnis-

mäßigkeit gemäß der Richtlinie (EU) 2018/958 und der Verwaltungsvorschrift der Landesre"

gierung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 In Bezug auf die berufsreglementieren-

den Regelungen dieses Gesetzesvorhabens erfüllt.
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